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RS OGH 1952/11/27 IVZR178/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1952

Norm

ABGB §388 ff

Rechtssatz

Eine Platzanweiserin, die vertraglich verp4ichtet ist, den Theaterraum auf verlorene Gegenstände zu durchsuchen und

Fundsachen bei der Geschäftsleitung abzugeben, erwirbt den Besitz an den Fundsachen nicht für sich selbst, sondern

als Besitzdienerin für ihren Arbeitgeber. Sie nimmt Fundgegenstände auch im Sinne der Fundvorschriften für den

Arbeitgeber "an sich" und ist daher selbst keine Finderin im Rechtssinne.
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